
der Union, die Mindestbetriebskosten im Straßentransport
sektor vorschreiben und eine heteronome Festlegung eines 
Bestandteils der Vergütung der Dienstleistung und damit des 
vertraglichen Preises einschließen? 

2. Unter welchen Voraussetzungen sind Einschränkungen der 
genannten Grundsätze in Verbindung mit Erfordernissen der 
Wahrung des öffentlichen Interesses an der Sicherheit im 
Straßenverkehr zu rechtfertigen, und kann aus dieser funk
tionalen Sicht die Festlegung von Mindestbetriebskosten ge
mäß der Regelung in Art. 83a des Decreto legislativo Nr. 
112/2008 mit späteren Änderungen und Ergänzungen er
folgen? 

3. Kann die Bestimmung der Mindestbetriebskosten unter dem 
genannten Gesichtspunkt dann freiwilligen Vereinbarungen 
der betroffenen Kategorien von Wirtschaftsteilnehmern und, 
hilfsweise, Stellen überlassen werden, deren Zusammenset
zung durch eine starke Präsenz von Personen gekennzeich
net ist, die repräsentativ für die privaten Wirtschaftsteilneh
mer des Sektors sind, wobei auf gesetzlicher Ebene im Vo
raus bestimmte Kriterien fehlen? 

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Lazio (Italien), eingereicht am 15. April 
2013 — Confederazione generale dell'industria italiana 
(Confindustria) u. a./Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico 

(Rechtssache C-195/13) 

(2013/C 207/15) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerinnen: Confederazione generale dell'industria italiana 
(Confindustria) u. a. 

Beklagte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero 
dello Sviluppo Economico 

Vorlagefragen 

1. Inwieweit ist der Schutz der Wettbewerbsfreiheit, der Frei
zügigkeit der Unternehmen, der Niederlassungsfreiheit und 
des freien Dienstleistungsverkehrs (gemäß Art. 4 Abs. 3 EUV 
und Art. 101 AEUV sowie den Art. 49, 56 und 96 AEUV) 
vereinbar mit nationalen Vorschriften der Mitgliedstaaten 
der Union, die Mindestbetriebskosten im Straßentransport
sektor vorschreiben und eine heteronome Festlegung eines 

Bestandteils der Vergütung der Dienstleistung und damit des 
vertraglichen Preises einschließen? 

2. Unter welchen Voraussetzungen sind Einschränkungen der 
genannten Grundsätze in Verbindung mit Erfordernissen der 
Wahrung des öffentlichen Interesses an der Sicherheit im 
Straßenverkehr zu rechtfertigen, und kann aus dieser funk
tionalen Sicht die Festlegung von Mindestbetriebskosten ge
mäß der Regelung in Art. 83a des Decreto legislativo Nr. 
112/2008 mit späteren Änderungen und Ergänzungen er
folgen? 

3. Kann die Bestimmung der Mindestbetriebskosten unter dem 
genannten Gesichtspunkt dann freiwilligen Vereinbarungen 
der betroffenen Kategorien von Wirtschaftsteilnehmern und, 
hilfsweise, Stellen überlassen werden, deren Zusammenset
zung durch eine starke Präsenz von Personen gekennzeich
net ist, die repräsentativ für die privaten Wirtschaftsteilneh
mer des Sektors sind, wobei auf gesetzlicher Ebene im Vo
raus bestimmte Kriterien fehlen? 

Klage, eingereicht am 16. April 2013 — Europäische 
Kommission/Italienische Republik 

(Rechtssache C-196/13) 

(2013/C 207/16) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: A. 
Alcover San Pedro und D. Recchia) 

Beklagte: Italienische Republik 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— festzustellen, dass die Italienische Republik dadurch gegen 
ihre Verpflichtungen aus Art. 260 Abs. 1 AEUV verstoßen 
hat, dass sie nicht alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen 
hat, um dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Ge
meinschaften vom 26. April 2007 in der Rechtssache 
C-135/05 nachzukommen, in dem festgestellt worden ist, 
dass die Italienische Republik gegen ihre Verpflichtungen 
aus den Art. 4, 8 und 9 der Richtlinie 75/442/EWG ( 1 ) in 
der durch die Richtlinie 91/156/EWG ( 2 ) geänderten Fas
sung, aus Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie 91/689/EWG ( 3 ) des 
Rates vom 12. Dezember 1991 über gefährliche Abfälle und 
aus Art. 14 Buchst. a bis c der Richtlinie 1999/31/EG ( 4 ) des 
Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien verstoßen 
hat; 

— der Italienischen Republik aufzugeben, an die Kommission 
ein tageweises Zwangsgeld in Höhe von 256 819,2 Euro für 
den Verzug bei der Durchführung des Urteils in der Rechts
sache C-135/05 vom Tag der Verkündung des Urteils in der 
vorliegenden Rechtssache bis zum Tag der Durchführung 
des Urteils in der Rechtssache C-135/05 zu zahlen;
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